
Urteil des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 14. Dezem-
ber 2006 — Kommission der Europäischen Gemeinschaf-

ten/Großherzogtum Luxemburg

(Rechtssache C-218/06) (1)

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie
2002/87/EG — Zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinsti-
tute, Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines

Finanzkonglomerats — Nicht fristgerechte Umsetzung)

(2006/C 331/38)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: D. Maidani)

Beklagter: Großherzogtum Luxemburg (Prozessbevollmächtigter:
C. Schiltz)

Gegenstand

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter
Erlass der Vorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie
2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 2002 über die zusätzliche Beaufsichtigung der
Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wertpapierfir-
men eines Finanzkonglomerats und zur Änderung der Richtli-
nien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG,
93/6/EWG und 93/22/EWG des Rates und der Richtlinien
98/78/EG und 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates (ABl. L 35, S. 1) nachzukommen

Tenor

1. Das Großherzogtum Luxemburg hat dadurch gegen seine Verpflich-
tungen aus der Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die zusätzliche
Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und
Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats und zur Änderung der
Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG,
92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG des Rates und der
Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates verstoßen, dass es nicht innerhalb der vorge-
schriebenen Frist die Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen
hat, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen.

2. Das Großherzogtum Luxemburg trägt die Kosten.

(1) ABl. C 165 vom 15.7.2006.

Urteil des Gerichtshofs (Siebte Kammer) vom 14. Dezem-
ber 2006 — Kommission der Europäischen Gemeinschaf-

ten/Großherzogtum Luxemburg

(Rechtssache C-223/06) (1)

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie
2003/51/EG — Gesellschaftsrecht — Jahresabschluss von
Gesellschaften bestimmter Rechtsformen — Nicht fristge-

rechte Umsetzung)

(2006/C 331/39)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigter: G. Braun)

Beklagter: Großherzogtum Luxemburg (Prozessbevollmächtigter:
S. Schreiner)

Gegenstand

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter
Erlass der Vorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie
2003/51/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
18. Juni 2003 zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG,
83/349/EWG, 86/635/EWG und 91/674/EWG über den Jahres-
abschluss und den konsolidierten Abschluss von Gesellschaften
bestimmter Rechtsformen, von Banken und anderen Finanzinsti-
tuten sowie von Versicherungsunternehmen (ABl. L 178, S. 16)
nachzukommen

Tenor

1. Das Großherzogtum Luxemburg hat dadurch gegen seine Verpflich-
tungen aus der Richtlinie 2003/51/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 18. Juni 2003 zur Änderung der Richt-
linien 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG und
91/674/EWG über den Jahresabschluss und den konsolidierten
Abschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen, von Ban-
ken und anderen Finanzinstituten sowie von Versicherungsunter-
nehmen verstoßen, dass es nicht innerhalb der vorgeschriebenen
Frist die Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen hat, die
erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen.

2. Das Großherzogtum Luxemburg trägt die Kosten.

(1) ABl. C 165 vom 15.7.2006.
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